
II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

285

eingedenk des Artikels 11 der Charta der Vereinten Nationen in Bezug auf die Aufgaben und Befugnis-
se der Generalversammlung, wonach sie sich mit Fragen befassen und Empfehlungen abgeben kann, ein-
schließlich Empfehlungen zu Abrüstungsfragen,

1. beschließt, eine offene Arbeitsgruppe einzusetzen, die Vorschläge dazu erarbeiten soll, wie die
multilateralen Verhandlungen über nukleare Abrüstung zur Herbeiführung und Erhaltung einer Welt ohne
Kernwaffen vorangebracht werden können;

2. beschließt außerdem, dass die Arbeitsgruppe im Jahr 2013 innerhalb des verfügbaren Zeitrahmens
für bis zu 15 Arbeitstage in Genf zusammentritt, dass internationale Organisationen und die Zivilgesellschaft
gemäß der gängigen Praxis dazu beitragen und dass die Gruppe ihre Organisationstagung so bald wie mög-
lich abhält;

3. beschließt ferner, dass die Arbeitsgruppe der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten
Tagung einen Bericht über ihre Arbeit vorlegt, der den Inhalt der geführten Erörterungen wiedergibt und alle
abgegebenen Vorschläge enthält, und dass die Generalversammlung diese Arbeit unter Berücksichtigung der
Entwicklungen in anderen maßgeblichen Foren bewerten wird;

4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen die erforderliche Unterstüt-
zung zur Einberufung der Arbeitsgruppe bereitzustellen und außerdem den Bericht der Arbeitsgruppe der
Abrüstungskonferenz und der Abrüstungskommission zu übermitteln;

5. beschließt, den Punkt „Voranbringen der multilateralen Verhandlungen über nukleare Abrüstung“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/57

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/409, Ziff. 97)167.

67/57. Regionale Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. Dezember 1990, 46/36 I vom 6. Dezember 1991,
47/52 J vom 9. Dezember 1992, 48/75 I vom 16. Dezember 1993, 49/75 N vom 15. Dezember 1994, 50/70 K
vom 12. Dezember 1995, 51/45 K vom 10. Dezember 1996, 52/38 P vom 9. Dezember 1997, 53/77 O vom
4. Dezember 1998, 54/54 N vom 1. Dezember 1999, 55/33 O vom 20. November 2000, 56/24 H vom 29. No-
vember 2001, 57/76 vom 22. November 2002, 58/38 vom 8. Dezember 2003, 59/89 vom 3. Dezember 2004,
60/63 vom 8. Dezember 2005, 61/80 vom 6. Dezember 2006, 62/38 vom 5. Dezember 2007, 63/43 vom
2. Dezember 2008, 64/41 vom 2. Dezember 2009, 65/45 vom 8. Dezember 2010 und 66/36 vom 2. Dezember
2011 über regionale Abrüstung,

die Auffassung vertretend, dass die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um die Verwirkli-
chung des Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet sind von der naturgegebenen Sehn-
sucht der Menschen nach wahrem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der Kriegsgefahr und der
Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke,

in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staaten, bei der Gestaltung ihrer internationalen Be-
ziehungen die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu achten,

im Hinblick darauf, dass auf der zehnten Sondertagung der Generalversammlung grundlegende Leitli-
nien für Fortschritte auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung verabschiedet wurden168,

167 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Demokra-
tische Republik Kongo, Indonesien, Kuwait, Malaysia, Nepal, Pakistan, Peru, Saudi-Arabien, Sudan und Türkei.
168 Resolution S-10/2.
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Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kon-
text der weltweiten Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf ihrer Arbeitstagung 1993 verabschie-
det wurden169,

es begrüßend, dass sich in den letzten Jahren dank der Verhandlungen zwischen den beiden Supermäch-
ten Aussichten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung eröffnet haben,

Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten Vorschlägen zur Abrüstung auf regionaler und subre-
gionaler Ebene,

in Anbetracht der Bedeutung vertrauensbildender Maßnahmen für den Frieden und die Sicherheit auf
regionaler und internationaler Ebene,

überzeugt, dass Anstrengungen der Länder zur Förderung der regionalen Abrüstung, unter Berücksich-
tigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und im Einklang mit dem Grundsatz der unver-
minderten Sicherheit auf dem niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit aller Staaten stärken und so durch die
Verminderung des Risikos regionaler Konflikte zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit beitra-
gen würden,

1. betont, dass nachhaltige Anstrengungen im Rahmen der Abrüstungskonferenz und unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der gesamten Bandbreite der
Abrüstungsfragen zu erzielen;

2. erklärt, dass weltweite und regionale Abrüstungsansätze einander ergänzen und daher im Hinblick
auf die Förderung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene gleichzeitig ver-
folgt werden sollen;

3. fordert die Staaten auf, wo immer möglich, Übereinkünfte über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen, über Abrüstung und über vertrauensbildende Maßnahmen auf regionaler und subregionaler Ebene zu
schließen;

4. begrüßt die von einigen Ländern auf regionaler und subregionaler Ebene ergriffenen Initiativen
zugunsten der Abrüstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Sicherheit;

5. unterstützt und befürwortet die Anstrengungen, die zur Förderung vertrauensbildender Maßnah-
men auf regionaler und subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale Spannungen abzubauen
und Maßnahmen zur Abrüstung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und subregionaler
Ebene zu fördern;

6. beschließt, unter dem Punkt „Allgemeine und vollständige Abrüstung“ den Unterpunkt „Regiona-
le Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/58

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/409, Ziff. 97)170.

169 Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Supplement No. 42 (A/48/42), Anhang II.
170 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Albanien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Belgien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Irland, Italien, Jamaika,
Japan, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Marokko, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Swasiland,
Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.




